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Stadt 
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Drucksache: 
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Datum: 

16.01.2014 

Federführung: 

Dezernat III, Amt für Soziales und Senioren 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Sozialberatung durch die Verbände der Liga 
Anhörung von Betroffenen gemäß § 33 Absatz 4 
Gemeindeordnung  
hier: Herr Hermann Stammer, Geschäftsführer der 
AWO Heidelberg e.V., und Herr Peter Wallenwein, 
Sozialberatung des Diakonischen Werks 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Ausschuss für Soziales 
und Chancengleichheit 

18.02.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit beschließt die Anhörung von Herrn 
Hermann Stammer, Geschäftsführer der AWO Heidelberg e.V., und Herrn Peter 
Wallenwein, Sozialberatung des Diakonischen Werks, gemäß § 33 Absatz 4 
Gemeindeordnung. 
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Begründung: 

Im ASC am 02.07.2013 hat das Gremium zur Vorlage „Erhöhung des Zuschusses für 
Sozialberatung an die Verbände der Liga auf insgesamt 60.000 € (siehe Drucksache 0263/2013/BV) 
den Arbeitsauftrag erteilt, dass „… in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Soziales 
und Chancengleichheit durch eine Person aus der Praxis berichtet und eine Informationsvorlage 
über die Zahlen der Sozialberatungen erstellt wird.“ 

Dieser Arbeitsauftrag wird mit Informationsvorlage 0016/2014/IV, die im ASC am 18.02.2014 
behandelt werden soll, erfüllt. 

Gleichzeitig stehen Herr Hermann Stammer, Geschäftsführer der AWO Heidelberg e.V., und Herr 
Peter Wallenwein von der Sozialberatung des Diakonischen Werks gemäß § 33 Absatz 4 
Gemeindeordnung für Fragen zur Verfügung. 

gezeichnet 

Dr. Eckart Würzner 
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